
Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzsatzung) in der Stadt Köthen (Anhalt)  

Auf der Grundlage der §§ 5, 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100), und des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBL. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2931), § 1 des Grundsteuerhebesatzgesetzes Sachsen-Anhalt vom 01.11.2024 
sowie § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 21.03.1991 (BGBL. I S. 814), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050), hat der Stadtrat der Stadt 
Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuerhebesatzsatzung) in der 
Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 
 

§ 1 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) wie folgt 
festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 502 v. H. 

b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) differenziert 

i. für die unbebauten Grundstücke nach § 247 des Bewertungs- 
gesetzes und für die bebauten Grundstücke, die gemäß  
§ 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren 
zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke, insbesondere  

Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum  

und sonstig bebaute Grundstücke) 714 v.H. 

ii. für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des  
Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten  
sind (Wohngrundstücke, insbesondere Einfamilienhäuser, Zwei- 

familienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum) 476 v.H. 

2. Gewerbesteuer 400 v.H. 

 

§ 2 

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die folgenden 
Haushaltsjahre bis zur Bekanntgabe neuer Hebesätze. 

 

§ 3  

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes werden fällig: 

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt 

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 
dreißig Euro nicht übersteigt. 

 

§ 4 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.  

 

 

 

Köthen (Anhalt), 12.12.2024 (Siegel) Christina Buchheim 
  Oberbürgermeisterin 


